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 Veröffentlicht am 14.05.1999

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1991 §7 Abs1;

AufG 1992 §5 Abs1;

FrG 1993 §10 Abs1 Z4;

Rechtssatz

Selbst wenn die Fremde auf Grund ihres Asylverfahrens im Zeitpunkt ihrer Eheschließung vorläu:g zum Aufenthalt im

Bundesgebiet berechtigt gewesen ist, stehen die während eines solchen vorläu:gen Aufenthaltsrechtes begründete

Familienbande zu einem Österreicher nicht unter erhöhtem Schutz (Hinweis E 9.4.1999, 96/19/0352).
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